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Ordnung über den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven 
Masterstudiengang Maschinenbau  

am Fachbereich Technik der Hochschule Emden/Leer 
 
 

Der Senat der Hochschule Emden/ Leer hat am 28.06.2016 folgende Ordnung nach              
§ 18 Abs. 8 NHG und § 7 NHZG beschlossen, genehmigt vom Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur am 27.07.2016.  
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§ 1 Geltungsbereich 
 
(1)1Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang „Maschinenbau“. 
 
(2)1Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 
 
(3)1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur 
Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen 
Auswahlverfahrens nach § 4 vergeben. 2Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die 
Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 
 
 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum konsekutiven Masterstudiengang Maschinenbau ist, dass die 
Bewerberin bzw. der Bewerber 
 
 entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-

Signatarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen Abschluss in 
einem fachlich geeigneten vorangegangenen Studium erworben hat, oder 

 an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem fachlich 
geeigneten vorangegangenen Studium erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe 
der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat 
der Kultusministerkonferenz (http://anabin.kmk.org) festgestellt. 
 

2Die Entscheidung, ob das vorangegangene Studium fachlich geeignet ist, trifft die 
Auswahlkommission (§ 5); die positive Feststellung kann mit der Auflage verbunden werden, noch 
fehlende Module innerhalb von zwei Semestern nachzuholen. 
 
(2) 1Abweichend von Absatz 1 können auch Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugelassen 
werden, deren Bachelorabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, wenn mindestens 
150 Kreditpunkte im Falle eines Studiengangs mit Gesamtkreditpunktzahl 180 bzw. mindestens 180 
Kreditpunkte im Falle eines Studiengangs mit Gesamtkreditpunktzahl 210 erbracht wurden und zur 
erwarten ist, dass der Bachelorabschluss spätestens bis zum Ende des ersten Semesters des 
Masterstudiengangs erlangt wird. 2Aus den für den Zugang relevanten Leistungen ist eine 
Durchschnittsnote zur ermitteln, die im Auswahlverfahren nach §4 berücksichtigt wird, unabhängig 
davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 
 
(3) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 
aufweisen noch ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen 
darüber hinaus über für das Studium ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 2Als 
Nachweis der sprachlichen Voraussetzung dient eines der folgenden Zeugnisse: 
 
 a) DSH 2 = Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang – Level 2 oder 
 b) TestDaf mit Niveau 4 in allen vier Bereichen. 
 

3Die Aufzählung ist nicht abschließend. Sprachzeugnisse, die im Informationssystem zur Anerkennung 
ausländischer Bildungsabschlüsse (http://anabin.kmk.org) aufgeführt sind, werden ebenfalls 
anerkannt. 
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§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 
 
(1) 1Der Masterstudiengang Maschinenbau beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. 
2Die Hochschule stellt termingerecht genaue Informationen über Beginn und Bewerbungsstichtag 
allgemein zugänglich zur Verfügung. 3Die Bewerbung (schriftlich oder in elektronischer Form) muss 
mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zu dem von der Hochschule 
vorgegebenen Bewerbungsstichtag eingegangen sein. 4Anträge auf Zulassung außerhalb des 
Verfahrens der Studienplatzvergabe und der festgesetzten Zulassungszahlen müssen für das 
Sommersemester bis zum 01. März und für das Wintersemester bis zum 20. September bei der 
Hochschule eingegangen sein. 5Die Bewerbung bzw. der Antrag nach Satz 4 gelten nur für die 
Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. Die Hochschule ist nicht 
verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen.  
 
(2) 1Der Bewerbung bzw. dem Antrag nach Absatz 1 Satz 4 sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in 
beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen beizufügen: 

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder – wenn dieses noch nicht vorliegt – 
eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Kreditpunkte und über die 
Durchschnittsnote, 

b) Lebenslauf 
c) ggf. Nachweise nach §2 Abs. 3 
d) Nachweise über Berufs- und Praktikantentätigkeit 
e) Nachweis über Auslandserfahrung 

 
(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, nicht form- oder nicht fristgerecht eingehen, sind vom 
weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 
 
 

 § 4 Auswahlverfahren 
 
(1) 1Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen: für die Abschluss- bzw. Durchschnittsnote nach 
§3 Abs. 2 Buchstabe a) und weitere zu berücksichtigende Kriterien werden für die Bewerberinnen und 
Bewerber Punkte vergeben. 2Aus den so ermittelten Punktzahlen wird eine Rangliste gebildet. Besteht 
zwischen einzelnen Bewerberinnen und/oder Bewerbern Ranggleichheit, so bestimmt sich die 
Rangfolge auf der Liste nach dem Los. 
 
(2) 1Für die Vergabe der Punktzahlen nach Absatz 2 gilt folgendes Punkteschema: 

  Note des Hochschulabschlusses 
 1,00 - 1,50 = 90 Punkte 
 1,51 - 2,50 = 60 Punkte 
 2,51 - 3,50 = 30 Punkte 
 3,51 - 4,00 =   0 Punkte 

  einschlägige Berufserfahrung oder abgeschlossenen Berufsausbildung = 5 Punkte 
  Auslandserfahrung = 5 Punkte 

 
(3) 1Die Auswahlkommission (§5) trifft die Auswahlentscheidung. 
 
(4) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 
Immatrikulationsordnung der Hochschule Emden/Leer unberührt. 2Die Einschreibung der 
Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs.1 Satz 2 noch fehlende Module nachzuholen haben, 
erlischt, wenn die hierfür erforderlichen Nachweise nicht bis zum Ende des zweiten Semesters des 
Masterstudiengangs erbracht werden und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu vertreten hat. 
3Gleiches gilt, wenn nach § 2 Abs. 2 der erfolgreiche Bachelorabschluss oder ein diesem 
gleichwertiger Abschluss nicht bis zum Ende des ersten Semesters des Masterstudiengangs 
nachgewiesen wird und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu vertreten hat.  
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§ 5 Auswahlkommission für den Masterstudiengang „Maschinenbau“ 

 
(1) 1Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet der Fachbereich Technik eine 
Auswahlkommission.  
 
(2) 1Der Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die der Hochschullehrer- 
oder der Mitarbeitergruppe angehören müssen, und ein Mitglied der Studierendengruppe mit 
beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Hochschullehrergruppe angehören. 3Die 
Mitglieder werden durch den Fachbereichsrat des Fachbereichs Technik eingesetzt. 4Die Amtszeit der 
Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. 
5Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend sind.  
 
(3) 1Aufgaben der Auswahlkommission sind die 

a) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen 
b) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber 
c) Prüfung der einschlägigen Berufserfahrung oder  abgeschlossenen Berufsausbildung 
d) Prüfung der Auslandserfahrung 

 
(4) 1Die Auswahlkommission berichtet dem Fachbereichsrat des Fachbereichs Technik nach 
Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ggf. 
Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 
 
 

 § 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren   
 
(1)1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin 
bzw. der Bewerber schriftlich oder elektronisch zu erklären hat, ob sie bzw. er den Studienplatz 
annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- oder nicht formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid 
unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 
 
(2)1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen 
Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen 
Bewerberin bzw. des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt ist. 2Der Ablehnungsbescheid ist mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
 
(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Absatz 2 durchgeführt. 
 
(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn ab- 
geschlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los 
vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und 
endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 
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§ 7 Zulassung für höhere Fachsemester 
 
(1)1Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 
nachstehender Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 
 

1. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere 
Härte bedeuten würde 

2. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 
a. an einer anderen deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines anderen 

Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder 
waren, 

b. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsberechtigt deutschen 
Staatsangehörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben 
sind oder waren, 

3. die sonstige Gründe geltend machen 
 
(2) 1Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das Ergebnis 
der Bachelorprüfung oder einer Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, bei gleichem Ergebnis die für 
die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei 
dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 
 
 

§ 8 In-Kraft-Treten 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Ordnung über den Zugang und die Zulassung  
für den weiterbildenden Masterstudiengang  

„Technical Management“  
am Fachbereich Technik der Hochschule Emden/Leer 

Der Senat der Hochschule Emden/Leer hat am 28.06.2016 folgende Ordnung nach § 18 Abs. 8 

NHG und § 7 NHZG beschlossen, genehmigt vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur am 

27.07.2016. 
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§ 1  Geltungsbereich 

(1) 1Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum weiterbildenden Masterstudien-

gang „Technical Management“. 

(2) 1Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur 

Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Aus-

wahlverfahrens vergeben (§ 4). 2Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvo-

raussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

(4) 1Die Zulassungszahl bestimmt sich nach der ZZVO in der jeweils gültigen Fassung. 2Sofern 

diese Zahl unterschritten wird, entscheidet die Hochschulleitung, ob die Aufnahme von Studie-

renden in diesem Semester ausgesetzt wird. 

§ 2  Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum weiterbildenden Masterstudiengang „Technical Ma-

nagement“ ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber  
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a)  

aa) entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleich-

wertigen Abschluss in einem ingenieurwissenschaftlichen oder technisch-

naturwissenschaftlichen Studiengang erworben hat, oder 

bb) an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in ei-

nem fachlich geeigneten Studiengang erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach 

Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungs-

wesen beim Ständigen Sekretariat der Kultusministerkonferenz 

(anabin.kmk.org) festgestellt, 

b) und eine daran anschließende mindestens einjährige fachbezogene Berufstätigkeit 

in Vollzeitbeschäftigung, in Teilzeitbeschäftigung entsprechend länger,  

c) sowie englische Sprachkenntnisse gemäß Absatz 4 nachweist. 

2Die Entscheidungen, ob ein Studiengang fachlich geeignet ist sowie ob die Berufstätigkeit als 

fachbezogen gelten kann, trifft die Auswahlkommission (§ 5). 3Die positive Feststellung kann mit 

der Auflage verbunden werden, noch fehlende Module innerhalb von zwei Semestern nachzu-

holen. 4Bei nicht termingerechter Erfüllung der Auflage erfolgt die Exmatrikulation. 

(2) 1Der qualifizierte Bachelor- bzw. Diplomabschluss nach Absatz 1 setzt eine Regelstudien-

dauer von wenigstens 210 Kreditpunkten voraus. 

(3) 1Bewerberinnen und Bewerbern, die bis zum Bachelorabschluss nach § 2 Absatz 1 weniger 

als 210 Kreditpunkte (in der Regel dann 180 Kreditpunkte) erworben haben, wird ein kosten-

pflichtiges Ergänzungsstudium zur Erlangung fehlender Kompetenzen angeboten. 2Hierüber 

werden auch die fehlenden Kreditpunkte erworben, so dass nach Abschluss des Master-

studiengangs insgesamt mindestens 300 Kreditpunkte erworben wurden. 3Die Module, die im 

Ergänzungsstudium zu absolvieren sind, werden von der Auswahlkommission in Abhängigkeit 

von den bereits erworbenen Kompetenzen festgelegt.  

(4) 1Der Nachweis der englischen Sprachkenntnisse erfolgt durch Vorlage eines Sprachzeug-

nisses. 2Dabei gelten als Mindestanforderungen 

 

3Als äquivalente Tests werden beispielhaft, jedoch nicht abschliessend, anerkannt: Certificate of 

Sprachzeugnis / 
Test 

Mindestpunktzahl / 
Ergebnis 

Testverfahren / Prüfungsart / 
 Besonderheit 

TOEFL 560 schriftlich 

 220 computerbasiert 

 83 Internetbasiert 

IELTS 6.0  

CET-6 6.0 für Bewerbungen aus der VR China 

TOEIC 800  
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Proficiency in English (CPE), Certificate in Advanced English (CAE) oder Business English Cer-

tificate (BEC Higher). 4Auch Sprachzeugnisse, die im Informationssystem zur Anerkennung 

ausländischer Bildungsabschlüsse (anabin) aufgeführt sind, werden anerkannt. 5Bei Bewerbern 

und Bewerberinnen mit englischer Muttersprache ist ein Nachweis der Sprachkenntnisse nicht 

erforderlich. 6Bei Bewerbern und Bewerberinnen, die nachweislich mindestens ein Jahr lang an 

einer ausländischen Hochschule ein englischsprachiges Studium absolviert haben, kann die 

Auswahlkommission auf einen Nachweis der Sprachkenntnisse durch ein Sprachzeugnis ver-

zichten und einen anderen Nachweis akzeptieren. 7Der Nachweis hinreichender englischer 

Sprachkenntnisse gemäß obigem Niveau kann nach Ermessen der Auswahlkommission auch 

durch eine mündliche Prüfung bei einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer erfol-

gen, die oder der der Auswahlkommission nach § 5 angehört. 

§ 3  Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) 1Das Studium im weiterbildenden Masterstudiengang „Technical Management“ beginnt zum 

Winter- und zum Sommersemester. 2Die Hochschule stellt termingerecht genaue Informationen über 

Beginn und Bewerbungsstichtag allgemein zugänglich zur Verfügung. 3Die Bewerbung (schriftlich oder in 

elektronischer Form) muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zu dem 

von der Hochschule vorgegebenen Bewerbungsstichtag eingegangen sein. 4Anträge auf Zulassung  

außerhalb des Verfahrens der Studienplatzvergabe und der festgesetzten Zulassungszahlen 

müssen für das Sommersemester bis zum 01. März und für das Wintersemester bis zum 20. 

September bei der Hochschule eingegangen sein. 5Die Bewerbung bzw. der Antrag nach Satz 4 

gelten nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. Die Hoch-

schule ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu 

überprüfen.  

(2) 1Der Bewerbung bzw. dem Antrag nach Absatz 1 Satz 4 sind – bei Zeugnissen und Nach-

weisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen beizufügen: 

a) das Abschlusszeugnis des Bachelor- bzw. des Diplom-Studiengangs,  

b) ein lückenloser Lebenslauf, 

c) Nachweise über eine fachbezogenen Berufstätigkeit gemäß  § 2 (1), 

d) ein Nachweis der englischen Sprachkenntnisse gemäß § 2 (4), 

e) sowie ggf. ein Nachweis der deutschen Sprachkenntnisse gemäß § 4 (5), sofern zutref-

fend. 
2Sofern die Unterlagen nicht in deutscher oder englischer Sprache vorliegen, sind zusätzlich 

beglaubigte Übersetzungen in deutscher oder englischer Sprache beizufügen. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, nicht form- oder nicht fristgerecht eingehen, sind vom 

weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hoch-

schule. 
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§ 4  Zulassungsverfahren 

 (1) 1Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen:   
2Für die Abschlussnote nach § 4 (3) und weitere zu berücksichtigende Kriterien nach § 4 (4, 5) 

werden für die Bewerberinnen und Bewerber Punkte vergeben. 3Aus den so ermittelten Punkt-

zahlen wird eine Rangliste gebildet. 4Besteht zwischen einzelnen Bewerberinnen und/oder Be-

werbern Ranggleichheit, so bestimmt sich die Rangfolge auf der Liste nach dem Los.  

(2) 1Als Kriterien für die Bildung der Rangliste dienen  

 die Note der Abschlussprüfung nach § 2 (1) 

 die Dauer der fachbezogenen Berufstätigkeit 

 dem Umfang der deutschen Sprachkenntnisse 

 

(3) 1Aus der Note der Abschlussprüfung ergeben sich folgende Punkte   

Abschlussnote Anzurechnende Punkte 

1,00 - 1,50 10 

1,51 - 2,50 7 

2,51 - 3,00 5 

> 3,00 0 

(4) 1Für die Dauer der fachbezogene Berufstätigkeit werden angerechnet 

Dauer der Berufstätigkeit Anzurechnende Punkte 

≥ 12  … < 18 Monate 1 

≥ 18  … < 24 Monate 1,5 

≥ 24 Monate 2 

2Teilzeitanteile von der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechend Vollzeitbeschäf-

tigten oder weniger werden proportional im Verhältnis zur dessen Arbeitszeit bewertet. 
3Teilzeitanteile von mehr als der Hälfte werden einer Vollzeitbeschäftigung gleichgestellt. 

(5) 1Der Nachweis der deutschen Sprachkenntnisse erfolgt durch Vorlage eines Sprachzeug-

nisses. 2Anerkannt werden Sprachzeugnisse des Goethe Instituts, das Deutsche Sprachdiplom 

der Kultusministerkonferenz, die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang oder Test-

DaF. 3Die Aufzählung ist nicht abschließend. 4Sprachzeugnisse, die im Informationssystem zur 

Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse (anabin) aufgeführt sind, werden ebenfalls 

anerkannt. 5Je nach Umfang der bescheinigten Sprachkenntnisse werden zusätzliche Bewer-

tungspunkte vergeben. 

Sprachvermögen  
(Bezug: Sprachzeugnis des Goethe Instituts) 

Anzurechnende 
Punkte 

Elementar (≥ A1) 0,5 

Selbstständig (≥ B1) 1,0 

Kompetent (≥ C1) 1,5 
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6Bei Bewerbern und Bewerberinnen mit deutscher Muttersprache ist ein Nachweis der Sprach-

kenntnisse nicht erforderlich. 7Bei Bewerbern und Bewerberinnen, die nachweislich mindestens 

ein Jahr lang an einer ausländischen Hochschule ein deutschsprachiges Studium absolviert 

haben, kann die Auswahlkommission auf einen Nachweis der Sprachkenntnisse durch ein 

Sprachzeugnis verzichten und einen anderen Nachweis akzeptieren. 8Der Nachweis hinrei-

chender deutscher Sprachkenntnisse gemäß obigem Niveau kann nach Ermessen der Aus-

wahlkommission auch durch eine mündliche Prüfung bei einer Hochschullehrerin oder einem 

Hochschullehrer erfolgen, die oder der der Auswahlkommission nach § 5 angehört. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Im-

matrikulationsordnung der Hochschule unberührt.  

§ 5  Auswahlkommission für den weiterbildenden Masterstudiengang „Technical 
Management“ 

(1) 1Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet der Fachbereich Technik eine Aus-

wahlkommission. 

(2) 1Der Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die der Hochschul-

lehrer- oder der Mitarbeitergruppe angehören müssen, und ein Mitglied der Studierendengruppe 

mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Hochschullehrergruppe angehören. 
3Die Mitglieder werden durch den Fachbereichsrat des Fachbereichs Technik eingesetzt. 4Die 

Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr, Wiederbe-

stellung ist möglich. 5Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimm-

berechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) 1Aufgaben der Auswahlkommission sind die 

a) Entscheidung über die fachliche Eignung nach § 2 (1), 

b) Entscheidung über die Fachbezogenheit der Berufstätigkeit nach § 2 (1), 

c) Entscheidung über die Zulassung oder Ablehnung von Bewerberinnen und Bewerbern, 

d) Durchführung des Losverfahrens nach § 4 (1). 

(4) 1Die Auswahlkommission berichtet dem Fachbereichsrat des Fachbereichs Technik nach 

Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ggf. 

Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

§ 6  Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschu-

le einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer 

die Bewerberin bzw. der Bewerber schriftlich oder elektronisch zu erklären hat, ob sie bzw. er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- oder nicht formgerecht vor, wird 

der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzu-

weisen. 
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(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid. 2Liegt der Ablehnung eine Entscheidung nach § 4 zugrunde, werden im Ableh-

nungsbescheid der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerbe-

rin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt. 3Der Ablehnungsbescheid ist mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 (1) durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abge-

schlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los 

vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn 

und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 

§ 7  Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) 1Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 

nachstehender Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben,   

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 

besondere Härte bedeuten würde oder  

b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines anderen 

Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder 

waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsan-

gehörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind 

oder waren,  

c) die sonstige Gründe geltend machen.  

(2) 1Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das 

Ergebnis der Bachelorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, bei glei-

chem Ergebnis die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirt-

schaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 8  In-Kraft-Treten 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven 

Masterstudiengang „Soziale Arbeit und Gesundheit im Kontext Sozialer Kohäsion“ 
 
 
Der Senat der Hochschule Emden/Leer hat am 28.06.2016 folgende Ordnung nach                
§ 18 Abs. 8 NHG und § 7 NHZG beschlossen, genehmigt vom Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur am 27.07.2016: 
 

Inhaltsverzeichnis: 

§ 1  Geltungsbereich .......................................................................................................................... 1 

§ 2  Zugangsvoraussetzungen ........................................................................................................... 1 

§ 3  Studienbeginn und Bewerbungsfrist ........................................................................................... 2 

§ 4  Zulassungsverfahren .................................................................................................................. 3 

§ 5  Auswahlkommission für den Masterstudiengang „Soziale Arbeit und Gesundheit im Kontext  
          Sozialer Kohäsion“ ...................................................................................................................... 4 

§ 6  Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren ............................................. 4 

§ 7  Zulassung für höhere Fachsemester .......................................................................................... 5 

§ 8  In-Kraft-Treten ............................................................................................................................. 5 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang “Soziale 
Arbeit und Gesundheit im Kontext Sozialer Kohäsion“. 
 
(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 
 
(3) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur 
Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen 
Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen und Bewerber die 
Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren 
nicht statt. 
 
 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Voraussetzung für den Zugang zum konsekutiven Masterstudiengang „Soziale Arbeit und 
Gesundheit im Kontext Sozialer Kohäsion“ ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
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- entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bo-
logna-Signatarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen 
Abschluss im  
Studiengang Soziale Arbeit/Sozialpädagogik, 
oder im Studiengang Sozial- und Gesundheitsmanagement 
oder in einer sozial- oder gesundheitswissenschaftlichen Studienrichtung 
oder einer pädagogischen Studienrichtung  
oder einen Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen Abschluss in einem fachlich 
geeigneten vorangegangenen Studium erworben hat, 
 
 

- oder an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in 
einem fachlich geeigneten vorangegangenen Studium erworben hat; die Gleichwertigkeit 
wird nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz (http://anabin.kmk.org)  fest-
gestellt. 

 
Die Entscheidung, ob das vorangegangene Studium fachlich geeignet ist, trifft die die Aus-
wahlkommission (§5); die Feststellung kann mit einer Nebenbestimmung versehen werden, 
noch fehlende Module innerhalb von zwei Semestern nachzuholen. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 sind Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberech-
tigt, deren Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss zum Bewerbungs-
zeitpunkt noch nicht vorliegt, wenn mindestens 150 Kreditpunkte im Falle eines Studien-
gangs mit der Gesamtkreditpunktzahl 180 bzw. mindestens 180 Kreditpunkte im Falles eines 
Studiengangs mit der Gesamtkreditpunktzahl 210 erbracht wurden und zu erwarten ist, dass 
der Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss spätestens bis zum Ende 
des ersten Semesters des Masterstudiengangs erlangt wird. Aus den bisherigen Prüfungs-
leistungen ist eine Durchschnittsnote zu ermitteln, die im Auswahlverfahren nach § 4 berück-
sichtigt wird, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 
 
(3) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 
aufweisen noch ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, 
müssen darüber hinaus über für das Studium ausreichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che verfügen. Sprachliche Voraussetzung ist einer der folgenden Nachweise (vergleichbare 
Zertifikate unterliegen einer Einzelfallprüfung): 

 DSH 2 = Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Level 2 
 TestDaf mit Niveau 4 in allen vier Bereichen.  

 
 

§ 3 
Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

 
(1) Der Masterstudiengang „Soziale Arbeit und Gesundheit im Kontext Sozialer Kohäsion“ 
beginnt jeweils zum Wintersemester. Die Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erfor-
derlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli bei der Hochschule eingegangen sein. Die 
Bewerbung ist schriftlich oder in elektronischer Form zu stellen. Anträge auf Zulassung au-
ßerhalb des Verfahrens der Studienplatzvergabe und der festgesetzten Zulassungszahlen 
müssen bis zum 20. September bei der Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung bzw. 
der Antrag nach Satz 4 gelten nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Be-
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werbungstermins. Die Hochschule ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und 
Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 
 
(2) Der Bewerbung bzw. dem Antrag nach Absatz 1 Satz 4 sind - bei Zeugnissen und Nach-
weisen in beglaubigter Kopie - folgende Unterlagen in beglaubigter deutscher oder engli-
scher Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst 
sind, beizufügen: 
a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder - wenn dieses noch nicht vorliegt - 

eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Kreditpunkte und über die Durch-
schnittsnote, 

b) Lebenslauf, 
c) Nachweise nach § 2 Abs. 3  
 
(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 
Verfahren ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 
 

§ 4 
Zulassungsverfahren 

 
(1) Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen: für die Abschluss- bzw. Durchschnitts-
note nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) und weitere zu berücksichtigende Kriterien werden für die 
Bewerberinnen und Bewerber Punkte vergeben. Aus den so ermittelten Punktzahlen wird 
eine Rangliste gebildet. Bei Ranggleichheit wird ergänzend das Motivationsschreiben zur 
Entscheidung hinzugezogen. Besteht weiterhin Ranggleichheit entscheidet das Los.  
 
(2) Es wird empfohlen im ergänzenden Motivationsschreiben folgendes darzulegen:   
 

1. mit welchen Erfahrungen und Interessen die Bewerberin oder der Bewerber das Stu-
dium aufnehmen möchte, 

2. welche Ziele mit der Entscheidung zum Studium verfolgt werden, 
3. inwieweit sie oder er mit dem Studium an eigene wissenschaftliche Arbeiten anknüp-

fen will und 
4. welche wissenschaftlichen Fragestellungen er oder sie in Bezug auf die Soziale Ko-

häsion im Studium weiter verfolgen möchte. 
 

(3) Für die Vergabe der Punktzahlen nach Abs. 1 gilt folgendes Punkteschema:  
 
Abschluss-
/Durchschnittsnote 

Berufserfahrung/Ausbildung/ 
Praktika/Auslandserfahrung/Motivationsnachweis 

1,00 - 1,50 = 10 Punkte 
 
1,51 – 2,50 = 7 Punkte 
 
2,51 - 3,50 = 5 Punkte 
 
3,51 – 4,00 = 3 Punkte  
 
 

Einschlägige Berufserfahrung nach einer abge-
schlossenen Berufsausbildung = je Jahr Vollzeit 1 
Punkt; höchstens 3 Punkte 
 
 
Nachweis der Motivation = bis zu 4 Punkte 
Für jeden der vier Parameter nach Satz 1 werden 
entweder 0 oder 1 Punkt vergeben. Die Punktzahlen 
entsprechen folgender Bewertung: 

- 0 = nicht gegebene bzw. nicht überzeugend 
dargelegt 
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- 1 = gegeben bzw. überzeugend dargelegt. 
 

 
 
(3) Die Auswahlkommission (§ 5) trifft die Auswahlentscheidung. 
 
(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 
Immatrikulationsordnung der Hochschule unberührt. Die Einschreibung der Bewerberinnen 
und Bewerber, die nach § 2 Abs. 1 Satz 2 noch fehlende Module nachzuholen haben, er-
lischt, wenn die hierfür erforderlichen Nachweise nicht bis zum Ende des zweiten Semesters 
des Masterstudiengangs erbracht werden und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu 
vertreten hat. Gleiches gilt, wenn nach § 2 Abs. 2 der erfolgreiche Bachelorabschluss oder 
ein diesem gleichwertiger Abschluss nicht bis zum Ende des ersten Semesters des Master-
studiengangs nachgewiesen wird und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu vertreten 
hat. 
 

 
§ 5 

Auswahlkommission für den Masterstudiengang Soziale Arbeit und Gesundheit im 
Kontext Sozialer Kohäsion 

 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet der Fachbereich Soziale Arbeit und 
Gesundheit eine Auswahlkommission. 
 
(2) Der Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die der Hochschul-
lehrer- oder der Mitarbeitergruppe angehören müssen, und ein Mitglied der Studierenden-
gruppe mit beratender Stimme. Wenigstens ein Mitglied muss der Hochschullehrergruppe 
angehören. Die Mitglieder werden durch den Fachbereichsrat des Fachbereichs Soziale Ar-
beit und Gesundheit eingesetzt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des stu-
dentischen Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. Die Auswahlkommission ist be-
schlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 
 
(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 
 
a) Entscheidung über die fachliche Eignung des vorangegangenen Studiums 
b) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber  
c) Durchführung des Losverfahrens 
 
(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fachbereichsrat des Fachbereichs Soziale Arbeit 
und Gesundheit nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen 
und unterbreitet ggf. Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 
 
 

§ 6 
Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

 
(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hoch-
schule einen schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, inner-
halb derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich oder elektronisch zu erklären hat, ob 
sie oder er den Studienplatz annimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, 
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wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid 
hinzuweisen. 
 
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-
lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-
nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. Der Ablehnungs-
bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
 
(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Abs. 1 S. 2 durchgeführt. 
 
(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn ab-
geschlossen. Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los 
vergeben. Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn 
und endet mit dem Abschluss des Verfahrens.  
 
 

 
§ 7 

Zulassung für höhere Fachsemester 
 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 
nachstehender Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 
 
a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine be-

sondere Härte bedeuten würde, 
 
b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 
 

ba) an einer anderen deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren, 

 
bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 
waren, 

 
c) die sonstige Gründe geltend machen. 
 
(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das 
Ergebnis der Bachelorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, bei 
gleichem Ergebnis die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und 
wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 
 
 

§ 8 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Ordnung vom 10.07.2014 (Verkündungsblatt Nr. 22/2014) au-
ßer Kraft.  
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Ordnung über den Zugang und die Zulassung 

für den konsekutiven Masterstudiengang „Business Management“ 
an der Hochschule Emden/Leer 

 
 
Der Senat der Hochschule Emden/Leer hat am 28.06.2016 folgende Ordnung nach § 18 
Abs. 8 NHG und § 7 NHZG beschlossen, genehmigt vom Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur am 27.07.2016. 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
§ 1 Geltungsbereich …………………………………………………………………….. 1 
§ 2  Zugangsvoraussetzungen ………………………………………………………… 1 
§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist……………………………………………… 2 
§ 4 Zulassungsverfahren……………………………………………………………….. 3 
§ 5 Zulassungsausschuss für den Masterstudiengang Business Management…. 4 
§ 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren……………. 4 
§ 7 Zulassung für höhere Fachsemester…………………………………………….. 5 
§ 8 In-Kraft-Treten………………………………………………………………………. 5 
 
 

§ 1    
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Business 
Management. 
 
(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 
 
(3) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur 
Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen 
Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen und Bewerber die 
Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren 
nicht statt. 
 
 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Voraussetzung für den Zugang zum konsekutiven Masterstudiengang Business Ma-
nagement ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
 
- entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bo-

logna-Signatarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen 
Abschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder in einem fachlich geeigneten 
Studium im Umfang von mindestens 180 Kreditpunkte erworben hat oder 
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- an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem 

fachlich geeignetem Studium im Umfang von mindestens 180 Kreditpunkten erworben 
hat. Die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstel-
le für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz 
(http://anabin.kmk.org) festgestellt. 

 
Die Entscheidung, ob das vorangegangene Studium fachlich geeignet ist, trifft der Zulas-
sungsausschuss (§ 5). Die Feststellung der Gleichwertigkeit kann mit einer Nebenbestim-
mung versehen werden, noch fehlende Module innerhalb von zwei Semestern nachzuholen. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 sind Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberech-
tigt, deren Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss zum Bewerbungs-
zeitpunkt noch nicht vorliegt, wenn mindestens 150 Kreditpunkte im Falle eines Studiums mit 
Gesamtkreditpunktzahl 180 bzw. mindestens 180 Kreditpunkte im Falle eines Studiengangs 
mit Gesamtkreditpunktzahl 210 erbracht wurden und zu erwarten ist, dass der Bachelorab-
schluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss spätestens bis zum Ende des ersten    
Semesters des Masterstudiengangs erlangt wird. Aus den bisherigen Prüfungsleistungen ist 
eine Durchschnittsnote zu ermitteln, die im Auswahlverfahren nach § 4 berücksichtigt wird, 
unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 
 
(3) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 
aufweisen noch ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, 
müssen darüber hinaus über für das Studium ausreichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che verfügen. Sprachliche Voraussetzung ist einer der folgenden Nachweise: 
   

DSH 2 = Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang – Level 2 oder 
  TestDaf mit Niveau 4 in allen vier Bereichen. 
 
 

§ 3 
Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

 
(1) Der Masterstudiengang Business Management beginnt jeweils zum Wintersemester. Die 
Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. 
Juli (Ausschlussfrist) bei der Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung ist schriftlich 
oder in elektronischer Form einzureichen. Anträge auf Zulassung außerhalb des Verfahrens 
der Studienplatzvergabe und der festgesetzten Zulassungszahlen müssen bis zum 20.09. 
bei der Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung bzw. der Antrag nach Satz 4 gelten 
nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. Die Hochschule 
ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts wegen zu 
überprüfen. 
 
(2) Der Bewerbung bzw. dem Antrag nach Absatz 1 Satz 4 sind - bei Zeugnissen und Nach-
weisen in beglaubigter Kopie - folgende Unterlagen in beglaubigter deutscher oder engli-
scher Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst 
sind, beizufügen: 
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a) Nachweise nach § 2 Abs. 1 oder Abs. 2, insbesondere das Abschlusszeugnis des Ba-
chelorstudiengangs oder des diesem gleichwertigen Studiums oder - wenn dieses noch 
nicht vorliegt - eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Kreditpunkte und 
über die Durchschnittsnote, 

b) Lebenslauf, 
c) Nachweise nach § 2 Abs. 3, 
d) ggf. Nachweise über Berufs- und Praktikantentätigkeit nach § 4 Abs. 2. 
 
(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 
Verfahren ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 
 
 

§ 4 
Zulassungsverfahren 

 
(1) Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen: für die Abschluss- oder Durchschnitts-
note nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) und weitere zu berücksichtigende Kriterien werden für die 
Bewerberinnen und Bewerber Punkte vergeben. Aus den so ermittelten Punktzahlen wird 
eine Rangliste gebildet. Bei Ranggleichheit entscheidet das Los. 
(2) Für die Vergabe der Punktzahlen nach Absatz 2 gilt folgendes Punkteschema: 
 
Abschluss-/ Durchschnitts-
note 

Berufserfahrung/Ausbildung/ 
Praktika/Auslandserfahrung 

1,00 - 1,50 = 5 Punkte 
 
1,51 – 2,30 = 4 Punkte 
 
2,31 - 3,50 = 2 Punkte 
 
3,50 – 4,00 = 0 Punkte  
 
 

Einschlägige Berufserfahrung nach einer abge-
schlossenen Berufsausbildung = je halbes Jahr Voll-
zeit 1 Punkt; höchstens bis zu 3 Punkten 
 

 
Die erreichte Punktzahl für die Abschluss-/Durchschnittsnote ergibt sich aus der Addition der 
auf die jeweiligen Nachweise entfallenen Punkte.  
 
(3) Der Zulassungsausschuss (§ 5) trifft die Auswahlentscheidung. 
 
(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 
Immatrikulationsordnung der Hochschule unberührt. Die Einschreibung der Bewerberinnen 
und Bewerber, die nach § 2 Abs. 1 Satz 2 noch fehlende Module nachzuholen haben, er-
lischt, wenn die hierfür erforderlichen Nachweise nicht bis zum Ende des zweiten Semesters 
des Masterstudiengangs erbracht werden und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu 
vertreten hat. Gleiches gilt, wenn nach § 2 Abs. 2 der erfolgreiche Bachelorabschluss oder 
ein diesem gleichwertiger Abschluss nicht bis zum Ende des ersten Semesters des Master-
studiengangs nachgewiesen wird und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu vertreten 
hat. 
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§ 5 

Zulassungsausschuss für den Masterstudiengang Business Management 
 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet der Fachbereich Wirtschaft einen 
Zulassungsausschuss. 
 
(2) Dem Zulassungsausschuss gehören mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder an, die 
der Hochschullehrer- oder der Mitarbeitergruppe angehören müssen, und ein Mitglied der 
Studierendengruppe mit beratender Stimme. Wenigstens zwei Mitglieder müssen der Hoch-
schullehrergruppe angehören. Die Mitglieder werden durch den Fachbereichsrat des Fach-
bereichs Wirtschaft eingesetzt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des stu-
dentischen Mitglieds ein Jahr. Eine Wiederbestellung ist möglich. Der Zulassungsausschuss 
ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 
 
(3) Die Aufgaben des Zulassungsausschusses sind: 
 
a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 
b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen, 
c) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber. 
 
(4) Der Zulassungsausschuss berichtet dem Fachbereichsrat Wirtschaft nach Abschluss des 
Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ggf. Vorschläge 
für die Weiterentwicklung des Zulassungsverfahrens. 
 
 

§ 6 
Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

 
(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hoch-
schule einen schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, inner-
halb derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich oder elektronisch zu erklären hat, ob 
sie oder er den Studienplatz annimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, 
wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid 
hinzuweisen. 
 
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-
lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-
nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. Der Ablehnungs-
bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Abs. 1 S. 2 durchgeführt. 
 
(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn ab-
geschlossen. Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los 
vergeben. Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn 
und endet mit dem Abschluss des Verfahrens.  
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§ 7 
Zulassung für höhere Fachsemester 

 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 
nachstehender Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 
 
a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine be-

sondere Härte bedeuten würde, 
 
b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 
 

  an einer anderen deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren, 

 
  mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 
waren, 

 
c) die sonstige Gründe geltend machen. 
 
(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Abs.1 entscheidet über die Zulassung das Er-
gebnis der Bachelorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, bei glei-
chem Ergebnis die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und 
wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 
 
 

§ 8 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Ordnung vom 03.06.2008 (Verkündungsblatt Nr. 77/2008)    
außer Kraft. 
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Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven 
Masterstudiengang „Industrial Informatics“  

am Fachbereich Technik der Hochschule Emden/Leer 
 
 
Der Senat der Hochschule Emden/Leer hat am 28.06.2016 folgende Ordnung nach § 18 
Abs. 8 NHG und § 7 NHZG beschlossen, genehmigt vom Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur am 27.07.2016. 
 

 
Inhaltsverzeichnis: 
 
§ 1 Geltungsbereich …………………………………………………………………….. 1 
§ 2  Zugangsvoraussetzungen ………………………………………………………… 1 
§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist……………………………………………… 2 
§ 4 Zulassungsverfahren……………………………………………………………….. 3 
§ 5 Auswahlkommission……………………………………………………………..…. 4 
§ 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren……………. 4 
§ 7 Zulassung für höhere Fachsemester…………………………………………….. 5 
§ 8 In-Kraft-Treten………………………………………………………………………. 5 

 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Masterstudien-
gang „Industrial Informatics“. 
 
(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 
 
(3) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur 
Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen 
Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen und Bewerber die 
Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren 
nicht statt. 

 
§ 2 

Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzung für den Zugang zum konsekutiven Masterstudiengang Industrial           
Informatics ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber einen Studienabschluss 
 

a) entweder an der Hochschule Emden/Leer 
 
 im Bachelorstudiengang Elektrotechnik   

oder im Bachelorstudiengang Elektrotechnik im Praxisverbund 
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 oder im Bachelorstudiengang Informatik 
 oder im Bachelorstudiengang Energieeffizienz,  
 
b) oder an einer anderen deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die  
 einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder  
 einen diesem gleichwertigen Abschluss in einem fachlich geeigneten                  
 vorangegangenen Studium erworben hat,  
 
c)  oder an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Ab-

schluss in einem fachlich geeigneten vorangegangenen Studium erworben hat. 
Die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentral-
stelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultus-
ministerkonferenz (http://anabin.kmk.org)  festgestellt. 

 
Die Entscheidung, ob das vorangegangene Studium fachlich geeignet ist, trifft die Auswahl-
kommission (§ 5). Die Feststellung kann mit der Auflage versehen werden, noch fehlende 
Module innerhalb von zwei Semestern nachzuholen.  
 
(2) Abweichend von Absatz 1 sind Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberech-
tigt, deren Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss zum Bewerbungs-
zeitpunkt noch nicht vorliegt, wenn mindestens 150 Kreditpunkte im Falle eines Studien-
gangs mit Kreditpunktzahl 180 bzw. mindestens 180 Kreditpunkte im Falle eines Studien-
gangs mit Gesamtkreditpunktzahl 210 erbracht wurden und zu erwarten ist, dass der Ba-
chelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss spätestens bis zum Ende des ers-
ten Semesters des Masterstudiengangs erlangt wird. Aus den bisherigen Prüfungsleistungen 
ist eine Durchschnittsnote zu ermitteln, die im Auswahlverfahren nach § 4 berücksichtigt 
wird, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 
 
(3) Bewerberinnen und Bewerber, die weder die deutsche Sprache als Muttersprache haben, 
noch eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen oder einen Studienabschluss 
an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber hinaus über ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Als Nachweis der sprachlichen Voraussetzung 
dient eines der folgenden Zeugnisse: 
 
 a) DSH 2 = Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang – Level 2 oder 
 b) TestDaf mit Niveau 4 in allen vier Bereichen. 
 
Die Aufzählung ist nicht abschließend. Sprachzeugnisse, die im Informationssystem zur An-
erkennung ausländischer Bildungsabschlüsse (http://anabin.kmk.org) aufgeführt sind, wer-
den ebenfalls anerkannt. 
 

 
§ 3 

Studienbeginn und Bewerbungsfrist 
 
(1) Der Masterstudiengang Industrial Informatics beginnt jeweils zum Sommer- und zum 
Wintersemester. Die Hochschule stellt termingerecht genaue Informationen über Beginn und 
Bewerbungsstichtag allgemein zugänglich zur Verfügung. Die Bewerbung (schriftlich oder in 
elektronischer Form) muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen 
bis zu dem von der Hochschule vorgegebenen Bewerbungsstichtag eingegangen sein. An-



 
 
Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven Masterstudiengang     
„Industrial Informatics“ 
       
 

 
Seite 3 von 5 

 

 
träge auf Zulassung außerhalb des Verfahrens der Studienplatzvergabe und der festgesetz-
ten Zulassungszahlen müssen für das Sommersemester bis zum 01.03 und für das Winter-
semester bis zum 20.09. bei der Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung bzw. der 
Antrag nach Satz 4 gelten nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewer-
bungstermins. Die Hochschule ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und 
Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 
 
(2) Der Bewerbung bzw. dem Antrag nach Absatz 1 Satz 4 sind - bei Zeugnissen und Nach-
weisen in beglaubigter Kopie - folgende Unterlagen in beglaubigter deutscher oder engli-
scher Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst 
sind, beizufügen: 
 
 
 

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder - wenn dieses noch nicht  
vorliegt - eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Kreditpunkte und 
über die Durchschnittsnote, 

b)  Lebenslauf, 
c)  Nachweise nach § 2 Abs. 2  
d)  ggf. Nachweise über Auslands- oder Berufserfahrung nach § 4 Abs. 2 

 
(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 
Verfahren ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 
 

 
§ 4 

Zulassungsverfahren 
 

(1) Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen: für die Abschluss- bzw. Durchschnitts-
note nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) und weitere zu berücksichtigende Kriterien werden für die 
Bewerberinnen und Bewerber Punkte vergeben. Aus den so ermittelten Punktzahlen wird 
eine Rangliste gebildet. Bei Ranggleichheit entscheidet das Los. 
 
(2) Für die Vergabe der Punktzahlen nach Absatz 1 gilt folgendes Punkteschema: 
 

Abschluss-
/Durchschnittsnote 

Berufserfahrung/Ausbildung/ 
Praktika/Auslandserfahrung 

1,0 = 90 Punkte 
 
2,0 = 60 Punkte 
 
3,0 = 30 Punkte 
 
4,0 = 0 Punkte  

abgeschlossene Berufsausbildung 
 = 5 Punkte 
 
einschlägige Berufserfahrung = 10 Punk-
te 
 
 
Auslandserfahrung  
= 10 Punkte  

 
Die für die Bewerbung zu ermittelnde Punktzahl für die Abschluss-/Durchschnittsnote ergibt 
sich aus folgender Berechnungsformel: 
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90*(4-Note)/3 

 
(3) Die Auswahlkommission (§ 5) trifft die Auswahlentscheidung. 
 
(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 
Immatrikulationsordnung der Hochschule Emden/Leer unberührt. Die Einschreibung der Be-
werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 1 Satz 2 noch fehlende Module nachzuholen 
haben, erlischt, wenn die hierfür erforderlichen Nachweise nicht bis zum Ende des zweiten   
Semesters des Masterstudiengangs erbracht werden und die Bewerberin oder der Bewerber 
dies zu vertreten hat. Gleiches gilt, wenn nach § 2 Abs. 2 der erfolgreiche Bachelorabschluss 
oder ein diesem gleichwertiger Abschluss nicht bis zum Ende des ersten Semesters des 
Masterstudiengangs nachgewiesen wird und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu ver-
treten hat. 
 

 
§ 5 

Auswahlkommission  
 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung für den konsekutiven Masterstudiengang 
Industrial Informatics bildet der Fachbereich Technik eine Auswahlkommission. 
 
(2) Der Auswahlkommission gehören mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder an, die 
der Hochschullehrer- oder der Mitarbeitergruppe angehören müssen, und ein Mitglied der 
Studierendengruppe mit beratender Stimme. Wenigstens ein Mitglied muss der Hochschul-
lehrergruppe angehören. Die Mitglieder werden durch den Fachbereichsrat des Fachbe-
reichs Technik eingesetzt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studenti-
schen Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. Die Auswahlkommission ist be-
schlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 
 
(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 
 
 a) Entscheidung, ob das vorangegangene Studium nach § 2 Abs. 1 fachlich geeignet ist  
 b) Durchführung des Losverfahrens nach § 4 Abs. 1. 
 c) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und               

 Bewerber. 
 
(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fachbereichsrat des Fachbereichs Technik nach 
Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ggf. 
Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 
 
 

§ 6 
Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

 
(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hoch-
schule einen schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, inner-
halb derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich oder elektronisch zu erklären hat, ob 
sie oder er den Studienplatz annimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, 
wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid 
hinzuweisen. 
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(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-
lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-
nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. Der Ablehnungs-
bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
 
(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Abs. 1 durchgeführt. 
 
(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn ab-
geschlossen. Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los 
vergeben. Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn 
und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 
 
 

 
§ 7 

Zulassung für höhere Fachsemester 
 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 
nachstehender Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 
 
a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine be-

sondere Härte bedeuten würde, 
b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

ba) an einer anderen deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-
hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 
waren, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 
 
(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das 
Ergebnis der Bachelorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, bei 
gleichem Ergebnis die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und 
wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 
 
 

§ 8 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Ordnung über den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven        
Masterstudiengang „Industrial Informatics“ vom 20.08.2012 (Verkündungsblatt Nr. 14/2012) 
außer Kraft. 
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Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven 

Masterstudiengang Applied Life Sciences 
 
 
Der Senat der Hochschule Emden/Leer hat am 28.06.2016 folgende Ordnung nach                
§ 18 Abs. 8 NHG und § 7 NHZG beschlossen, genehmigt vom Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur am 27.07.2016. 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
§ 1 Geltungsbereich …………………………………………………………………….. 1 
§ 2  Zugangsvoraussetzungen ………………………………………………………… 1 
§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist……………………………………………… 2 
§ 4 Zulassungsverfahren……………………………………………………………….. 3 
§ 5   Auswahlkommission für den Masterstudiengang Applied Life Sciences….......4 
§ 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren……………. 4 
§ 7 Zulassung für höhere Fachsemester…………………………………………….. 5 
§ 8 In-Kraft-Treten………………………………………………………………………. 5 
 
 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Masterstudien-
gang „Applied Life Sciences“.  
 
(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 
 
(3) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur 
Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen 
Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen und Bewerber die 
Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren 
nicht statt. 
 
 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Voraussetzung für den Zugang zum konsekutiven Masterstudiengang Applied Life       
Sciences ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
 
- entweder an der Hochschule Emden/Leer einen Bachelorabschluss in einem der         

folgenden Studiengänge erworben hat: 
 Chemietechnik/Umwelttechnik 
 Biotechnologie/Bioinformatik 
 Energieeffizienz 
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oder  
an einer anderen deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bo-
logna-Signatarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder einen diesem gleichwer-
tigen Abschluss in einem fachlich geeigneten vorangegangenen Studium erworben hat, 
oder 

 
- an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem 

fachlich geeigneten vorangegangenen Studium erworben hat; die Gleichwertigkeit wird 
nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz (http://anabin.kmk.org)  festgestellt. 

 
Die Entscheidung, ob das vorangegangene Studium fachlich geeignet ist, trifft die Auswahl-
kommission (§ 5); die Feststellung kann mit einer Nebenbestimmung versehen werden, noch 
fehlende Module innerhalb von zwei Semestern nachzuholen. 

 
 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberech-
tigt, deren Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss zum Bewerbungs-
zeitpunkt noch nicht vorliegt, wenn mindestens 150 Kreditpunkte im Falle eines Studien-
gangs mit Gesamtkreditpunktzahl 180 bzw. mindestens 180 Kreditpunkte im Falle eines Stu-
diengangs mit Gesamtkreditpunktzahl 210 erbracht wurden und zu erwarten ist, dass der 
Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss spätestens bis zum Ende des 
ersten Semesters des Masterstudiengangs erlangt wird. Aus den bisherigen Prüfungsleis-
tungen ist eine Durchschnittsnote zu ermitteln, die im Auswahlverfahren nach § 4 berück-
sichtigt wird, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 
 
(3) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 
aufweisen noch ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, 
müssen darüber hinaus über für das Studium ausreichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che verfügen. Als Nachweis der sprachlichen Voraussetzung dient eines der folgenden 
Zeugnisse: 
• DSH 2= Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang – Level 2 oder 
• TestDaf mit Niveau 4 in allen vier Bereichen. 
Die Aufzählung ist nicht abschließend. Sprachzeugnisse, die im Informationssystem zur An-
erkennung ausländischer Bildungsabschlüsse (anabin) aufgeführt sind, werden ebenfalls 
anerkannt. 
 
 

§ 3 
Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

 
(1) Der Masterstudiengang Applied Life Sciences beginnt jeweils zum Sommer- und zum 
Wintersemester. Die Hochschule stellt termingerecht genaue Informationen über Beginn und 
Bewerbungsstichtag allgemein zugänglich zur Verfügung. Die Bewerbung (schriftlich oder in 
elektronischer Form) muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen 
bis zu dem von der Hochschule vorgegebenen Bewerbungsstichtag eingegangen sein. An-
träge auf Zulassung außerhalb des Verfahrens der Studienplatzvergabe und der festgesetz-
ten Zulassungszahlen müssen für das Sommersemester bis zum 01.03. und für das Winter-
semester bis zum 30.09. bei der Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung bzw. der 
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Antrag nach Satz 4 gelten nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewer-
bungstermins. Die Hochschule ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und 
Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 
 
(2) Der Bewerbung bzw. dem Antrag nach Absatz 1 Satz 4 sind - bei Zeugnissen und Nach-
weisen in beglaubigter Kopie - folgende Unterlagen in beglaubigter deutscher oder engli-
scher Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst 
sind, beizufügen: 
 
a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder - wenn dieses noch nicht vorliegt - 

eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Kreditpunkte und über die Durch-
schnittsnote, 

b) Lebenslauf, 
c) Nachweise nach § 2 Abs. 3 
d) ggf. Nachweise über Berufs- und Forschungstätigkeit nach § 4 Abs. 2 
 
(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 
Verfahren ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 
 

 
§ 4 

Zulassungsverfahren 
 
(1) Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen: für die Abschluss- bzw. Durchschnitts-
note nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) und weitere zu berücksichtigende Kriterien werden für die 
Bewerberinnen und Bewerber Punkte vergeben. Aus den so ermittelten Punktzahlen wird 
eine Rangliste gebildet. Bei Ranggleichheit entscheidet das Los. 
 
2) Für die Vergabe der Punktzahlen nach Absatz 2 gilt folgendes Punkteschema: 
 
Abschluss-
/Durchschnittsnote 

Berufserfahrung/Ausbildung/ 
Praktika/Auslandserfahrung 

1,0 = 90 Punkte 
 
2,0 = 60 Punkte 
 
3,0 = 30 Punkte 
 
4,0 = 0 Punkte  
 
 

Einschlägige Berufserfahrung von mindestens 18 
Monaten Dauer in Vollzeit (Teilzeit wird entspre-
chend dem Teilzeit/Vollzeit-Anteil berücksichtigt): 5 
Punkte 
Auslandserfahrung = 5 Punkte  
Einschlägige Mitarbeit in einem geeigneten For-
schungsprojekt von mindestens 18 Monaten Dauer: 
5 Punkte 
 

 
Die erreichte Punktzahl für die Abschluss-/Durchschnittsnote ergibt sich aus folgender Be-
rechnungsformel: 
 

Erreichte Punktzahl = 90*(4-Note)/3 
 
(3) Die Auswahlkommission (§ 5) trifft die Auswahlentscheidung. 
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(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 
Immatrikulationsordnung der Hochschule unberührt. Die Einschreibung der Bewerberinnen 
und Bewerber, die nach § 2 Abs. 1 Satz 2 noch fehlende Module nachzuholen haben, er-
lischt, wenn die hierfür erforderlichen Nachweise nicht bis zum Ende des  zweiten Semesters 
des Masterstudiengangs erbracht werden und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu 
vertreten hat. Gleiches gilt, wenn nach § 2 Abs. 2 der erfolgreiche Bachelorabschluss oder 
ein diesem gleichwertiger Abschluss nicht bis zum Ende des ersten Semesters des Master-
studiengangs nachgewiesen wird und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu vertreten 
hat.  
 
 
 

§ 5 
Auswahlkommission für den Masterstudiengang Applied Life Sciences 

 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet der Fachbereich Technik eine Aus-
wahlkommission. 
 
(2) Der  Auswahlkommission gehören mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder an, die 
der Hochschullehrer- oder der Mitarbeitergruppe angehören müssen, und ein Mitglied der 
Studierendengruppe mit beratender Stimme. Wenigstens ein Mitglied muss der Hochschul-
lehrergruppe angehören. Die Mitglieder werden durch den Fachbereichsrat des Fachbe-
reichs Technik eingesetzt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studenti-
schen Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. Die Auswahlkommission ist be-
schlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 
 
(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 
 
a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 
b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen, 
c) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber. 
 
(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fachbereichsrat des Fachbereichs Technik nach 
Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ggf. 
Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 
 
 

§ 6 
Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

 
(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hoch-
schule einen schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, inner-
halb derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich oder elektronisch zu erklären hat, ob 
sie oder er den Studienplatz annimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, 
wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid 
hinzuweisen. 
 
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-
lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-
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nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. Der Ablehnungs-
bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
 
(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Abs. 1 S. 2 durchgeführt. 
 
(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn ab-
geschlossen. Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los 
vergeben. Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn 
und endet mit dem Abschluss des Verfahrens.  
 
 
 
 

§ 7 
Zulassung für höhere Fachsemester 

 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 
nachstehender Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 
 
a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine be-

sondere Härte bedeuten würde, 
 
b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 
 

ba) an einer anderen deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren, 

 
bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 
waren, 

 
c) die sonstige Gründe geltend machen. 
 
(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das 
Ergebnis der Bachelorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, bei 
gleichem Ergebnis die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und 
wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 
 
 

§ 8 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Ordnung über den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-
studiengang „Applied Life Sciences“ vom 10.05.2012 (Verkündungsblatt Nr. 11/2012) außer 
Kraft. 



 
 
Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven Online-
Masterstudiengang Medieninformatik  
       
                                                                                                                                                                            

_________________________________________________________________________ 
Seite 1 von 5 

 

 

Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven 
Online-Masterstudiengang Medieninformatik am Fachbereich Technik der Hochschule 

Emden/Leer 
 
 
Der Senat der der Hochschule Emden/Leer hat am 28.06.2016 folgende Ordnung nach § 18 
Abs. 8 NHG und § 7 NHZG beschlossen, genehmigt vom Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur am 27.07.2016. 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
§ 1 Geltungsbereich …………………………………………………………………….. 1 
§ 2  Zugangsvoraussetzungen ………………………………………………………… 1 
§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist……………………………………………… 2 
§ 4 Zulassungsverfahren……………………………………………………………….. 3 
§ 5   Auswahlkommission für den Online-Masterstudiengang Medieninformatik.......3 
§ 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren……………. 4 
§ 7 Zulassung für höhere Fachsemester…………………………………………….. 4 
§ 8 In-Kraft-Treten………………………………………………………………………. 5 
 
 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Online-
Masterstudiengang Medieninformatik. 
 
(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 
 
(3) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur 
Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen 
Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen und Bewerber die 
Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren 
nicht statt. 
 
 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Voraussetzung für den Zugang zum konsekutiven Online-Masterstudiengang Medienin-
formatik ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
 
 
- entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bo-

logna-Signatarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen 
Abschluss in einem fachlich geeigneten vorangegangenen Studium erworben hat, oder 
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- an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem 

fachlich geeigneten vorangegangenen Studium erworben hat; die Gleichwertigkeit wird 
nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz (http://anabin.kmk.org)  festgestellt. 

 
Die Entscheidung, ob das vorangegangene Studium fachlich geeignet ist, trifft die Auswahl-
kommission (§ 5).  
Zugelassene Bewerberinnen und Bewerber erhalten für das erste Semester einen verbindli-
chen Musterstudienplan je nach Vorbildung (siehe Prüfungsordnung für den konsekutiven 
Online-Masterstudiengang Medieninformatik, Anlagen 1 und 2). Die positive Feststellung 
kann mit der Bedingung verbunden werden, noch fehlende Module innerhalb von zwei Se-
mestern nachzuholen.   
 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 sind Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberech-
tigt, deren Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss zum Bewerbungs-
zeitpunkt noch nicht vorliegt, wenn mindestens 150 Kreditpunkte im Falle eines Studien-
gangs mit Gesamtkreditpunktzahl 180 bzw. mindestens 180 Kreditpunkte im Falle eines Stu-
diengangs mit Gesamtkreditpunktzahl 210 erbracht wurden und zu erwarten ist, dass der 
Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss spätestens bis zum Ende des 
ersten Semesters des Masterstudiengangs erlangt wird. Aus den bisherigen Prüfungsleis-
tungen ist eine Durchschnittsnote zu ermitteln, die im Auswahlverfahren nach § 4 berück-
sichtigt wird, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 
 
(3) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 
aufweisen noch ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, 
müssen darüber hinaus über für das Studium ausreichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che verfügen. Als Nachweis der sprachlichen Voraussetzung dient eines der folgenden 
Zeugnisse: 
 

 DSH 2= Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang – Level 2 oder 
 TestDaf mit Niveau 4 in allen vier Bereichen. 

 
Die Aufzählung ist nicht abschließend. Sprachzeugnisse, die im Informationssystem zur An-
erkennung ausländischer Bildungsabschlüsse (anabin) aufgeführt sind, werden ebenfalls 
anerkannt. 
 
 

§ 3 
Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

 
(1) Der Online-Masterstudiengang Medieninformatik beginnt jeweils zum  Wintersemester. 
Die Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis 
zum 15. Juli (Ausschlussfrist) bei der Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung ist 
schriftlich oder in elektronischer Form  zu stellen. Anträge auf Zulassung außerhalb des Ver-
fahrens der Studienplatzvergabe und der festgesetzten Zulassungszahlen müssen bis zum 
20. September bei der Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung bzw. der Antrag nach 
Satz 4 gelten nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. 
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Die Hochschule ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von 
Amts wegen zu überprüfen. 
 
(2) Der Bewerbung bzw. dem Antrag nach Absatz 1 Satz 4 sind - bei Zeugnissen und Nach-
weisen in beglaubigter Kopie - folgende Unterlagen in beglaubigter deutscher oder engli-
scher Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst 
sind, beizufügen: 
a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder - wenn dieses noch nicht vorliegt - 

eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Kreditpunkte und über die Durch-
schnittsnote, 

b) Lebenslauf, 
c) Nachweise nach § 2 Abs. 3  
 
(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 
Verfahren ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

 
§ 4 

Zulassungsverfahren 
 
(1) Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen: für die Abschluss- bzw. Durchschnitts-
note nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) wird eine Rangliste gebildet. Bei Ranggleichheit ent-
scheidet das Los. 
 
(2) Die Auswahlkommission (§ 5) trifft die Auswahlentscheidung. 
 
(3) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 
Immatrikulationsordnung der Hochschule unberührt. Die Einschreibung der Bewerberinnen 
und Bewerber, die nach § 2 Abs. 1 Satz 2 noch fehlende Module nachzuholen haben, er-
lischt, wenn die hierfür erforderlichen Nachweise nicht bis zum Ende des zweiten Semesters 
des Masterstudiengangs erbracht werden und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu 
vertreten hat. Gleiches gilt, wenn nach § 2 Abs. 2 der erfolgreiche Bachelorabschluss oder 
ein diesem gleichwertiger Abschluss nicht zum Ende des ersten Semesters des Master-   
studiengangs nachgewiesen wird und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu vertreten 
hat. 
 
 

§ 5 
Auswahlkommission für den Online-Masterstudiengang Medieninformatik 

 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet der Fachbereich Technik eine Aus-
wahlkommission. 
 
(2) Der  Auswahlkommission gehören mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder an, die 
der Hochschullehrer- oder der Mitarbeitergruppe angehören müssen, und ein Mitglied der 
Studierendengruppe mit beratender Stimme. Wenigstens ein Mitglied muss der Hochschul-
lehrergruppe angehören. Die Mitglieder werden durch den Fachbereichsrat des Fachbe-
reichs Technik eingesetzt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studenti-
schen Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. Die Auswahlkommission ist be-
schlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 
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(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 
 
a) Entscheidung über die fachliche Geeignetheit des Erststudiums nach § 2 (1), 
b) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber, 
c) Aufstellung des verbindlichen Musterstudienplanes gem. § 2 (1) 
d) Durchführung des Losverfahrens nach § 4 (1). 
 
(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fachbereichsrat des Fachbereichs Technik nach 
Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ggf. 
Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 
 
 

§ 6 
Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

 
(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hoch-
schule einen schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, inner-
halb derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich oder elektronisch zu erklären hat, ob 
sie oder er den Studienplatz annimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, 
wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid 
hinzuweisen. 
 
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ab-
lehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelasse-
nen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. Der Ablehnungs-
bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
 
(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Abs. 1 S. 2 durchgeführt. 
 
(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn ab-
geschlossen. Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los 
vergeben. Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn 
und endet mit dem Abschluss des Verfahrens.  
 
 

§ 7 
Zulassung für höhere Fachsemester 

 
(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in 
nachstehender Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 
 
a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine be-

sondere Härte bedeuten würde, 
 
b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 
 

ba) an einer anderen deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren, 
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bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-
hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 
waren, 

 
c) die sonstige Gründe geltend machen. 
 
(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das 
Ergebnis der Bachelorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, bei 
gleichem Ergebnis die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und 
wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 
 

 
§ 8 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Ordnung über den Zugang und die Zulassung vom 11.07.2013          
(Verkündungsblatt Nr. 18/2013) außer Kraft.  
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